
 
 
 

 
Pfandfinanz Holding AG 

 
Unterföhring 

Landkreis München 
 

ISIN DE000A0J2W51 - WKN A0J2W5 
 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 
 

Wir laden unsere Aktionäre zu der am 
 

Dienstag, 29. Dezember 2009 um 10.00 Uhr 
 

im Amerika Haus München, Karolinenplatz 3, 80333 München, 
 

stattfindenden 
 

ordentlichen Hauptversammlung 
 

ein. 
 
 
 

Tagesordnung 
 
 
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2007, des 

Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2007. 
 

Der Jahresabschluss 2007 wird erneut vorgelegt, da es aufgrund der Anfechtung der 

Hauptversammlungsbeschlüsse vom 3. September 2008 zu einer nachträglichen 

Prüfung des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2007 kam. 
 
 
2. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2008, des 

Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2008. 
 
 
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds des Vorstands für das 

Geschäftsjahr 2007 
 

Dieser Beschluss stellt inhaltlich eine Wiederholung des bereits in der 

Hauptversammlung vom 3. September 2008 gefassten Entlastungsbeschlusses dar. 

Aufgrund der Anfechtung der Hauptversammlungsbeschlüsse vom 3. September 2008 

ist eine Wiederholung der Beschlussfassung erforderlich. 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2007 amtierenden 

Mitglied des Vorstands Entlastung zu erteilen. 
 



 
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2007 
 
Dieser Beschluss stellt inhaltlich eine Wiederholung des bereits in der 

Hauptversammlung vom 3. September 2008 gefassten Entlastungsbeschlusses dar. 

Aufgrund der Anfechtung der Hauptversammlungsbeschlüsse vom 3. September 2008 

ist eine Wiederholung der Beschlussfassung erforderlich. 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2007 amtierenden 

Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen. 
 
 
5. Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds des Vorstands für das 

Geschäftsjahr 2008 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2008 amtierenden 

Mitglied des Vorstands Entlastung zu erteilen. 
 
 
6. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2008 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2008 amtierenden 

Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen. 
 
 
7. Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2007 gemäß § 4 

Absatz 7 der Satzung sowie die entsprechende Satzungsänderung. 
 

Mit Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 19. November 2007 zum 

Tagesordnungspunkt 7 wurde das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu € 650.000,00 

durch Ausgabe von bis zu 650.000 Stück auf den Inhaber lautende Aktien bedingt 

erhöht (Bedingtes Kapital 2007). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von 

Rechten an die Gläubiger von Wandelgenussscheinen, die aufgrund der hierzu erteilten 

Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19. November 2007 zum dortigen 

Tagesordnungspunkt 7 lit. a) bis zum 18. November 2012 von der Gesellschaft begeben 

werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie 

Wandlungsrechte aus Genussscheinen ausgegeben werden und die Gläubiger dieser 

Wandlungsrechte von ihren Rechten Gebrauch machen und soweit nicht andere 

Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Von der im Beschluss der 

ordentlichen Hauptversammlung vom 19. November 2007 zum dortigen 

Tagesordnungspunkt unter Ziff. 7. lit. a) aufgeführten Ermächtigung, bis zum 18. 

November 2012 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber lautende Genussscheine zu 

begeben, ist kein Gebrauch gemacht worden. Die Ermächtigung und das Bedingte 



Kapital 2007 sollen daher aufgehoben werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen 

daher vor, folgende Beschlüsse zu fassen: 
 

a) Die von der Hauptversammlung am 19. November 2007 beschlossene 

Ermächtigung zur Ausgabe von Genussscheinen und/oder 

Wandelgenussscheinen wird aufgehoben. 
 
b) Das Bedingte Kapital 2007 gemäß § 4 Absatz 7 der Satzung wird vollständig 

aufgehoben. 
 
c) § 4 Absatz 7 der Satzung wird aufgehoben.  

 
 
8. Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2008 gemäß § 4 

Absatz 5 der Satzung sowie die entsprechende Satzungsänderung. 
 

Mit Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 3. September 2008 zum 

Tagesordnungspunkt 5 wurde das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu € 100.000,00 

durch Ausgabe von bis zu 100.000 Stück auf den Inhaber lautende Aktien bedingt 

erhöht (Bedingtes Kapital 2008). Das bedingte Kapital dient der Sicherung von 

Bezugsrechten, die aufgrund des Beschlussinhalts der ordentlichen Hauptversammlung 

vom 3. September 2008 zum dortigen Tagesordnungspunkt 5 Ziff. 3 ausgegeben 

werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie 

Aktienoptionen ausgegeben werden und die Inhaber dieser Aktienoptionen von ihren 

Bezugsrecht auf Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die Gesellschaft nicht in 

Erfüllung der Bezugsrechte eigene Aktien gewährt oder Barausgleich leistet. Von der im 

Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 3. September 2008 zum dortigen 

Tagesordnungspunkt unter Ziff. 5.3. lit. c) aufgeführten Ermächtigung, Optionsrechte bis 

zum 31.12.2008 ganz oder in Tranchen zum Erwerb anzubieten, ist kein Gebrauch 

gemacht worden. Die Ermächtigung und das Bedingte Kapital 2008 sollen daher 

aufgehoben werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgende 

Beschlüsse zu fassen: 
 

a) Das von der Hauptversammlung am 3. September 2008 beschlossene 

Aktienoptionsprogramm wird aufgehoben. 
 

b) Das Bedingte Kapital 2008 gemäß § 4 Absatz 5 der Satzung wird vollständig 

aufgehoben. 
 
c) § 4 Absatz 5 der Satzung wird aufgehoben.  

 
 
9. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit 

Bezugsrechtsausschluss und damit zusammenhängende Satzungsänderungen  



 
Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom 19. November 2007 hat ein 

genehmigtes Kapital in Höhe von 750.000,00 Euro beschlossen und die Satzung 

entsprechend geändert. Die Gesellschaft hat das bisherige genehmigte Kapital seither in 

voller Höhe ausgenutzt. Um dem Vorstand auch in Zukunft zu ermöglichen, die 

Eigenkapitalbasis der Gesellschaft im gesetzlich maximal zulässigen Umfang zu stärken, 

schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, folgendes zu beschließen: 
 

a) Der Vorstand der Gesellschaft wird ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats bis zum 27. Dezember 2014 einmalig oder mehrmalig um 

insgesamt bis zu EUR 1.125.000,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch 

Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen 

(Genehmigtes Kapital 2009). 
 

Den Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen, soweit das Bezugsrecht nicht 

aus den nachfolgenden Gründen ausgeschlossen wird. Die Aktien können dabei 

auch von einem Kreditinstitut oder einem Konsortium von Kreditinstituten mit der 

Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum 

Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).  
 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche 

Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 
 

• um Spitzenbeträge unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu 

verwerten; 
 

• wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien bei Kapitalerhöhungen gegen 

Bareinlagen den Börsenpreis der bereits notierten Aktien der betreffenden 

Gattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabepreises nicht 

wesentlich unterschreitet und die aufgrund dieser Ermächtigung 

ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals weder im Zeitpunkt 

des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung 

überschreiten (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG); 
 

• soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von Options- und/oder Wandlungs-

rechten (Options-/Wandelgenussscheinen, Optionsschuldverschreibungen 

bzw. Wandelschuldverschreibungen) ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem 

Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Options- oder 

Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung von Wandlungspflichten zustünde; 

sowie 
 

• bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Zwecke des 

Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder von Beteiligungen an 



Unternehmen, im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen und/oder 

zum Zwecke des Erwerbs von sonstigen Vermögensgegenständen 

einschließlich Rechten und Forderungen. 
 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren 

Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. 
 

b) Die Satzung wird in § 4 um Absatz 6 wie folgt ergänzt: 
 

"(6) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27. Dezember 2014 mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautende 

Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um 

insgesamt bis zu EUR 1.125.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009). Den 

Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen, soweit das Bezugsrecht nicht aus 

den nachfolgenden Gründen ausgeschlossen wird. Die Aktien können dabei auch 

von einem Kreditinstitut oder einem Konsortium von Kreditinstituten mit der 

Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum 

Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). 
 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 

der Aktionäre auszuschließen,  
 

a. um Spitzenbeträge unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu 

verwerten; 
 

b. wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien bei Kapitalerhöhungen gegen 

Bareinlagen den Börsenpreis der bereits notierten Aktien der betreffenden Gattung 

zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich 

unterschreitet und die aufgrund dieser Ermächtigung ausgegebenen Aktien 

insgesamt 10 % des Grundkapitals weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch 

im Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung überschreiten (§ 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG); 
 

c. soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von Options- und/oder Wandlungs-

rechten (Options-/Wandelgenussscheinen, Optionsschuldverschreibungen bzw. 

Wandelschuldverschreibungen) ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang 

zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Options- oder Wandlungsrechts 

bzw. nach Erfüllung von Wandlungspflichten zustehen würde; sowie 
 

d. bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Zwecke des 

Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder von Beteiligungen an 

Unternehmen, im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen und/oder zum 



Zwecke des Erwerbs von sonstigen Vermögensgegenständen einschließlich 

Rechten und Forderungen. 
 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt 

der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen." 
 
 
Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 9 der Tagesordnung gemäß 
§ 203 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG  
 
Das bisher bestehende Genehmigte Kapital gemäß dem früheren § 4 Absatz 6 der Satzung 

ist ausgeschöpft und erloschen. Für eine zeitnahe und flexible Beschaffung von 

Eigenkapitalmitteln ist die Gesellschaft auf Genehmigtes Kapital angewiesen. Im Rahmen 

der Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals soll der Vorstand daher ermächtigt 

werden, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 27. Dezember 2014 mit Zustimmung des 

Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- 

und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 1.125.000,00 zu 

erhöhen.  
 
Die vorgeschlagene Höhe des neuen Genehmigten Kapitals von insgesamt bis zu EUR 

1.125.000,00 entspricht der Hälfte des derzeitigen Grundkapitals. Die Ermächtigung ist bis 

zum 27. Dezember 2014 befristet; damit wird die gesetzlich zulässige Frist von fünf Jahren 

eingehalten. 
 
Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus Genehmigtem Kapital soll 

den Vorstand in die Lage versetzen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats kurzfristig und unter 

Ausnutzung des gesetzlich zulässigen Umfangs für ein Genehmigtes Kapital auf auftretende 

Finanzierungserfordernisse oder Akquisitionsmöglichkeiten flexibel reagieren zu können. 
 
Bei der Ausnutzung des unter Tagesordnungspunkt 9 vorgeschlagenen Genehmigten 

Kapitals wird den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht eingeräumt. Die vorgeschlagene 

Ermächtigung sieht insoweit aber die folgenden Einschränkungen vor: 
 
Neu auszugebende Aktien sollen auch von einem Kreditinstitut oder einem Konsortium von 

Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden können, sie den Aktionären der 

Gesellschaft zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Die Zwischenschaltung eines 

Kreditinstituts erfolgt aus abwicklungstechnischen Gründen. Das Kreditinstitut nimmt die 

Zeichnungswünsche der Aktionäre entgegen und liefert nach Durchführung der 

Kapitalerhöhung und Platzierung die Aktien gegen Zahlung des Bezugspreises an die 

bezugsberechtigten Aktionäre aus. 
 
Der Vorstand soll ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 

Aktionäre für Spitzenbeträge auszuschließen. Ein solcher Ausschluss des Bezugsrechts für 



Spitzenbeträge dient dazu, die Ausnutzung der erbetenen Ermächtigung durch runde 

Beträge zu ermöglichen und ein Bezugsverhältnis festzulegen, das sich technisch sinnvoll 

durchführen lässt. 
 
Des Weiteren soll die Verwaltung ermächtigt werden, das Bezugsrecht gemäß § 186 Absatz 

3 Satz 4 AktG auszuschließen, wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien bei 

Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen den Börsenpreis der bereits notierten Aktien der 

betreffenden Gattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabepreises nicht 

wesentlich unterschreitet und die aufgrund dieser Ermächtigung ausgegebenen Aktien 

insgesamt 10 % des Grundkapitals weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im 

Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung überschreiten. Ein derartiger 

Bezugsrechtsausschluss ist gesetzlich in § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG vorgesehen und dient 

dazu, die Gesellschaft kurzfristig hinsichtlich von Barkapitalerhöhungen handlungsfähig zu 

machen. Da sich der Ausgabepreis am Börsenkurs zu orientieren hat und die Ermächtigung 

nur einen beschränkten Umfang hat, sind die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt. 
 
Der vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der Inhaber von Options- und/ 

oder Wandlungsrechten hat den Vorteil, dass im Falle einer Ausnutzung dieser 

Ermächtigung der Options- bzw. Wandlungspreis nicht entsprechend den so genannten 

Verwässerungsschutzklauseln der Options- bzw. Wandlungsbedingungen ermäßigt zu 

werden braucht. Es kann nämlich den Inhabern der Options- bzw. Wandlungsrechte ein 

Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt werden, wie es ihnen nach Ausübung des Options- 

oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung von Wandlungspflichten zustehen würde. Mit der 

Ermächtigung erhält die Verwaltung die Möglichkeit, bei der Ausnutzung des Genehmigten 

Kapitals unter sorgfältiger Abwägung der Interessen zwischen beiden Alternativen 

(Bezugsrechtsausschluss oder Ermäßigung des Options-/Wandlungspreises) zu wählen. Es 

entspricht dem Marktstandard, einen solchen Verwässerungsschutz vorzusehen. 
 
Der vorgesehene Bezugsrechtausschluss bei Sachkapitalerhöhungen soll den Vorstand in 

die Lage versetzen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in geeigneten Einzelfällen 

Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen oder andere 

Sachwerte gegen Überlassung von Aktien der Gesellschaft erwerben zu können. Hierdurch 

soll die Gesellschaft die Möglichkeit erhalten, auf nationalen und internationalen Märkten 

rasch und erfolgreich auf vorteilhafte Angebote oder sich sonst bietende Gelegenheiten zum 

Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder 

von anderen Sachwerten reagieren zu können. 
 
Bei Abwägung aller genannten Umstände hält der Vorstand die vorgeschlagene 

Ermächtigung zum Bezugsrechtausschluss in den genannten Fällen aus den aufgezeigten 



Gründen für sachlich gerechtfertigt und gegenüber den Aktionären für angemessen. Der 

Vorstand wird der Hauptversammlung über jede Ausnutzung der Ermächtigung berichten. 
 
 
10. Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und Wandelschuldverschreibungen und 

zum Ausschluss des Bezugsrechts nebst gleichzeitiger Schaffung eines 

bedingten Kapitals und Satzungsänderung 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

a) Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und Wandelschuldverschreibungen und 

zum Ausschluss des Bezugsrechts 
  

 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 27. 

Dezember 2014 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber lautende Options- 

und/oder Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 

1.125.000,– mit einer Laufzeit von längstens 20 Jahren auszugeben und den 

Inhabern von Optionsanleihen Optionsrechte bzw. den Inhabern von 

Wandelschuldverschreibungen Wandlungsrechte für auf den Inhaber lautende 

Aktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von 

insgesamt bis zu EUR 1.125.000,– nach näherer Maßgabe der Options- bzw. 

Wandelanleihebedingungen zu gewähren.  
 

 Die Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen können auch durch ein unter 

der Leitung der Gesellschaft stehendes Konzernunternehmen ausgegeben 

werden; für diesen Fall wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats für die Gesellschaft die Garantie für Options- und/oder 

Wandelschuldverschreibungen zu übernehmen und den Inhabern von Options- 

und/oder Wandelschuldverschreibungen Options- bzw. Wandlungsrechte für auf 

den Inhaber lautende Aktien der Gesellschaft zu gewähren. 
 

 Das gesetzliche Bezugsrecht wird den Aktionären in der Weise eingeräumt, dass 

die Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen von einem Kreditinstitut oder 

einem Konsortium von Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, 

sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Werden Options- und/oder 

Wandelschuldverschreibungen von einem Konzernunternehmen ausgegeben, hat 

die Gesellschaft die Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts für die Aktionäre 

der Gesellschaft nach Maßgabe des vorstehenden Satzes sicherzustellen. Der 

Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge, 

die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, von dem Bezugsrecht der 

Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, wie 

es erforderlich ist, damit Inhabern von bereits zuvor ausgegebenen Options- oder 



Wandlungsrechten ein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt werden kann, wie 

es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte als Aktionär 

zustehen würde.  
 

 Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht der Aktionäre auf gegen Barzahlung ausgegebene Options- und/oder 

Wandelschuldverschreibungen vollständig auszuschließen, sofern der Vorstand 

nach pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung gelangt, dass der Ausgabepreis 

der Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen ihren nach anerkannten, 

insbesondere finanzmathematischen Methoden ermittelten hypothetischen 

Marktwert nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung zum Ausschluss 

des Bezugsrechts gilt jedoch nur für Options- und/oder 

Wandelschuldverschreibungen mit einem Options- bzw. Wandlungsrecht oder 

einer Options- bzw. Wandlungspflicht auf Aktien mit einem anteiligen Betrag des 

Grundkapitals, der insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen darf, und 

zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch – falls dieser Wert geringer ist 

– im Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung. Auf diese 

Begrenzung sind diejenigen Aktien anzurechnen, die aus einem genehmigten 

Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 S. 4 AktG 

während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zur nach § 186 Abs. 3 S. 4 AktG 

bezugsrechtsfreien Ausgabe der Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen 

ausgegeben werden. 
 

 Im Falle der Ausgabe von Optionsanleihen werden jeder Teilschuldverschreibung 

ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber nach näherer 

Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Optionsbedingungen zum Bezug von 

auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft berechtigen. Die 

Optionsbedingungen können auch vorsehen, dass der Optionspreis durch 

Übertragung von Teilschuldverschreibungen und gegebenenfalls eine bare 

Zuzahlung erfüllt werden kann. Der anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf die 

je Teilschuldverschreibung zu beziehenden Aktien entfällt, darf den Nennbetrag 

der Teilschuldverschreibungen nicht übersteigen. Soweit sich Bruchteile von 

Aktien ergeben, kann vorgesehen werden, dass diese Bruchteile nach Maßgabe 

der Options- bzw. Anleihebedingungen, gegebenenfalls gegen Zuzahlung, zum 

Bezug ganzer Aktien aufaddiert werden können. 
 

 Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten die Inhaber das 

unentziehbare Recht, ihre Schuldverschreibungen gemäß den vom Vorstand 

festgelegten Wandelanleihebedingungen in auf den Inhaber lautende Stückaktien 

der Gesellschaft zu wandeln. Das Wandlungsverhältnis ergibt sich aus der Division 

des Nennbetrages oder des unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabebetrages 



einer Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine 

Aktie der Gesellschaft und kann auf eine volle Zahl auf- oder abgerundet werden; 

ferner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung und die Zusammenlegung oder ein 

Ausgleich für nicht wandlungsfähige Spitzen festgesetzt werden. 
 

 Der jeweils festzusetzende Options- bzw. Wandlungspreis für eine Aktie muss mit 

Ausnahme der Fälle, in denen eine Options- oder Wandlungspflicht vorgesehen 

ist, 120 % des nicht gewichteten durchschnittlichen Schlusskurses der Aktien der 

Gesellschaft im elektronischen Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse an den 

letzten 10 Börsentagen vor dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand 

über die Ausgabe der Options- oder Wandelschuldverschreibungen betragen oder 

– für den Fall der Einräumung eines Bezugsrechts – 120 % des nicht gewichteten 

durchschnittlichen Börsenkurses der Aktien der Gesellschaft im elektronischen 

Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse während der Tage, an denen die 

Bezugsrechte auf die Options- oder Wandelanleihe an der Frankfurter 

Wertpapierbörse gehandelt werden, mit Ausnahme der beiden letzten Börsentage 

des Bezugsrechtshandels, betragen. § 9 Abs. 1 AktG bleibt unberührt. 
 

 Der Options- bzw. Wandlungspreis kann unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG 

aufgrund einer Verwässerungsschutzklausel nach näherer Bestimmung der 

Wandelanleihe- bzw. Optionsbedingungen dann ermäßigt werden, wenn die 

Gesellschaft während der Options- oder Wandlungsfrist unter Einräumung eines 

Bezugsrechts an ihre Aktionäre oder durch eine Kapitalerhöhung aus 

Gesellschaftsmitteln das Grundkapital erhöht oder weitere Options- oder 

Wandelschuldverschreibungen begibt bzw. Options- oder Wandlungsrechte oder -

pflichten gewährt oder garantiert und den Inhabern schon bestehender Options- 

oder Wandlungsrechte oder -pflichten hierfür kein Bezugsrecht eingeräumt wird, 

wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts bzw. nach 

Erfüllung der Options- oder Wandlungspflicht zustehen würde. Die Ermäßigung 

des Options- bzw. Wandlungspreises kann auch durch eine Barzahlung bei 

Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts oder bei der Erfüllung einer 

Options- oder Wandlungspflicht bewirkt werden. Die Bedingungen der 

Optionsrechte bzw. -pflichten bzw. der Wandelanleihe können darüber hinaus für 

den Fall der Kapitalherabsetzung oder anderer außerordentlicher Maßnahmen 

bzw. Ereignisse (wie z.B. ungewöhnlich hohe Dividenden, Kontrollerlangung durch 

Dritte) eine Anpassung der Options- bzw. Wandlungsrechte bzw. Options- oder 

Wandlungspflichten vorsehen.  
 

 Die Anleihebedingungen können das Recht der Gesellschaft vorsehen, im Falle 

der Wandlung bzw. Optionsausübung nicht neue Aktien zu gewähren, sondern 

einen Geldbetrag zu zahlen, der für die Anzahl der anderenfalls zu liefernden 



Aktien dem nicht gewichteten durchschnittlichen Schlusskurs der Aktien der 

Gesellschaft im elektronischen Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse 

während der letzten 20 Börsentage vor oder nach Erklärung der Wandlung bzw. 

der Optionsausübung entspricht. Die Anleihebedingungen können auch vorsehen, 

dass die Options- bzw. Wandelanleihe nach Wahl der Gesellschaft statt in neue 

Aktien aus bedingtem Kapital in bereits existierende Aktien der Gesellschaft oder 

einer börsennotierten anderen Gesellschaft gewandelt werden können bzw. das 

Optionsrecht durch Lieferung solcher Aktien erfüllt werden kann.  
 

 Die Anleihebedingungen können ferner eine Wandlungspflicht bzw. Optionspflicht 

zum Ende der Laufzeit (oder zu einem anderen Zeitpunkt) oder das Recht der 

Gesellschaft vorsehen, bei Endfälligkeit der Wandelschuldverschreibungen (dies 

umfasst auch eine Fälligkeit wegen Kündigung) den Anleihegläubigern ganz oder 

teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrages Aktien der Gesellschaft 

oder einer börsennotierten anderen Gesellschaft zu gewähren. In diesem Fall hat 

der Options- bzw. Wandlungspreis nach näherer Maßgabe der 

Anleihebedingungen dem Durchschnittskurs der Aktie der Gesellschaft in der 

Schlussauktion im elektronischen Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse 

während der letzten 20 Börsentage vor oder nach dem Tag der Endfälligkeit zu 

entsprechen, auch wenn dieser Durchschnittskurs unterhalb des oben genannten 

Preises (120 %) liegt. Der anteilige Betrag des Grundkapitals der bei Wandlung 

bzw. Optionsausübung auszugebenden Aktien darf den Nennbetrag der 

Wandelschuldverschreibungen nicht übersteigen. § 9 Abs. 1 i.V.m. § 199 Abs. 2 

AktG sind zu beachten. 
 

 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 

Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Options- und/oder 

Wandelschuldverschreibungen, insbesondere Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit und 

Stückelung, Verwässerungsschutzbestimmungen, Options- bzw. 

Wandlungszeitraum sowie im vorgenannten Rahmen den Wandlungs- und 

Optionspreis zu bestimmen bzw. im Einvernehmen mit den Organen des die 

Options- bzw. Wandelanleihe begebenden Konzernunternehmens der 

Gesellschaft festzulegen. 
 

b)  Bedingtes Kapital 
  

Das Grundkapital wird um bis zu EUR 1.125.000,– durch Ausgabe von bis zu 

1.125.000 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes 

Kapital 2009). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von 

Optionsrechten bzw. Optionspflichten nach Maßgabe der Optionsbedingungen an 

die Inhaber von Optionsscheinen aus Optionsanleihen bzw. von 



Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten nach Maßgabe der 

Wandelanleihebedingungen an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen, 

die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 29. 

Dezember 2009 bis zum 27. Dezember 2014 von der Gesellschaft oder einem 

nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegeben werden. Die Ausgabe der 

neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten 

Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Options- bzw. 

Wandlungspreis. 
 

Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur im Falle der Begebung der Options- bzw. 

Wandelschuldverschreibungen und nur insoweit durchzuführen, wie die Inhaber 

der Optionsscheine bzw. der Wandelschuldverschreibungen von ihren Options- 

bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen bzw. zur Wandlung bzw. 

Optionsausübung verpflichtete Inhaber von Anleihen ihre Verpflichtung zur 

Wandlung/Optionsausübung erfüllen und das bedingte Kapital nach Maßgabe der 

Options- bzw. Wandelanleihebedingungen benötigt wird. Die aufgrund der 

Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts oder der Erfüllung der Wandlungs- 

bzw. Optionspflicht ausgegebenen neuen Aktien nehmen vom Beginn des 

Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil.  
 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 

Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 
 

c)  Satzungsänderung 
 

In § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) wird folgender neuer 

Abs. 5 eingefügt: 
 

„Das Grundkapital ist um bis zu EUR 1.125.000,–, eingeteilt in bis zu 1.125.000 

auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009). Die 

bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von 

Options- oder Wandlungsrechten bzw. die zur Wandlung/Optionsausübung 

Verpflichteten aus Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die von der 

Gesellschaft oder einem nachgeordneten Konzernunternehmen der Gesellschaft 

aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch Hauptversammlungsbeschluss 

vom 29. Dezember 2009 bis zum 27. Dezember 2014 ausgegeben bzw. garantiert 

werden, von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, 

soweit sie zur Wandlung/Optionsausübung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur 

Wandlung/Optionsausübung erfüllen. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu 

dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses 

jeweils zu bestimmenden Options- bzw. Wandlungspreis. Die neuen Aktien 



nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie aufgrund der Ausübung 

von Options- oder Wandlungsrechten bzw. der Erfüllung von Wandlungs- bzw. 

Optionspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der 

bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.“ 
 

d)  Ermächtigung zur Satzungsanpassung 
 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von §§ 4 Abs. 5 und Abs. 1 der 

Satzung entsprechend der jeweiligen Ausgabe der Bezugsaktien anzupassen 

sowie alle sonstigen damit in Zusammenhang stehenden Anpassungen der 

Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen. Entsprechendes gilt im Falle 

der Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder 

Wandelschuldverschreibungen nach Ablauf des Ermächtigungszeitraumes sowie 

im Falle der Nichtausnutzung des bedingten Kapitals nach Ablauf der Fristen für 

die Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. für die Erfüllung von 

Wandlungs- bzw. Optionspflichten. 
 
 

Bericht des Vorstandes zu Tagesordnungspunkt 10 gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 

186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
�

Der Vorstand hat gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schriftlichen 

Bericht über die Gründe für die in Punkt 10 der Tagesordnung vorgeschlagene Ermächtigung 

zum Ausschluss des Bezugsrechts und zum vorgeschlagenen Ausgabebetrag erstattet. Der 

Bericht liegt vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen 

der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Auf Verlangen wird dieser 

Bericht jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos übersandt. Der Bericht wird wie folgt 

bekannt gemacht: 
�

Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder 

Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 1.125.000,– sowie zur 

Schaffung des dazugehörigen bedingten Kapitals von bis zu Euro EUR 1.125.000,– soll die 

nachfolgend noch näher erläuterten Möglichkeiten der Gesellschaft zur Finanzierung ihrer 

Aktivitäten erweitern und dem Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats insbesondere bei 

Eintritt günstiger Kapitalmarktbedingungen den Weg zu einer im Interesse der Gesellschaft 

liegenden flexiblen und zeitnahen Finanzierung eröffnen.  
�

Den Aktionären steht grundsätzlich das gesetzliche Bezugsrecht auf die Options- bzw. 

Wandelschuldverschreibungen zu (§ 221 Abs. 4 i.V.m. § 186 Abs. 1 AktG). Um die 

Abwicklung zu erleichtern, soll von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, die Options- 



und/oder Wandelschuldverschreibungen an ein Kreditinstitut oder ein Konsortium von 

Kreditinstituten mit der Verpflichtung auszugeben, den Aktionären die Anleihen entsprechend 

ihrem Bezugsrecht anzubieten (mittelbares Bezugsrecht i.S. von § 186 Abs. 5 AktG). Der 

Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht die Ausnutzung der erbetenen 

Ermächtigung durch runde Beträge. Dies erleichtert die Abwicklung des Bezugsrechts der 

Aktionäre. Der Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der Inhaber von bereits 

ausgegebenen Wandlungsrechten und Optionsrechten hat den Vorteil, dass der Wandlungs- 

bzw. Optionspreis für die bereits ausgegebenen Wandlungs- bzw. Optionsrechte nicht 

ermäßigt zu werden braucht und dadurch insgesamt ein höherer Mittelzufluss ermöglicht 

wird. Beide Fälle des Bezugsrechtsausschlusses liegen daher im Interesse der Gesellschaft 

und ihrer Aktionäre.  
�

Der Ausgabebetrag für die neuen Aktien muss jeweils 120 % des zeitnah zur Ausgabe der 

Wandel- und/oder Optionsanleihen ermittelten Börsenkurses entsprechen. 
�

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 

Aktionäre vollständig auszuschließen, wenn die Ausgabe der Options- und/oder 

Wandelschuldverschreibungen gegen Barzahlung zu einem Kurs erfolgt, der den Marktwert 

dieser Anleihen nicht wesentlich unterschreitet. Hierdurch erhält die Gesellschaft die 

Möglichkeit, günstige Marktsituationen sehr kurzfristig und schnell zu nutzen und durch eine 

marktnahe Festsetzung der Konditionen bessere Bedingungen bei der Festlegung von 

Zinssatz, Options- bzw. Wandlungspreis und Ausgabepreis der Options- bzw. 

Wandelschuldverschreibungen zu erreichen. Eine marktnahe Konditionenfestsetzung und 

reibungslose Platzierung wäre bei Wahrung des Bezugsrechts nicht möglich. Zwar gestattet 

§ 186 Abs. 2 AktG eine Veröffentlichung des Bezugspreises bis zum drittletzten Tag der 

Bezugsfrist. Angesichts der häufig zu beobachtenden Volatilität an den Aktienmärkten 

besteht aber auch dann ein Marktrisiko über mehrere Tage, welches zu 

Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung der Anleihekonditionen und so zu nicht 

marktnahen Konditionen führt. Auch ist bei Bestand eines Bezugsrechts wegen der 

Ungewissheit über seine Ausübung die erfolgreiche Platzierung bei Dritten gefährdet bzw. 

mit zusätzlichen Aufwendungen verbunden. Schließlich kann bei Einräumung eines 

Bezugsrechts die Gesellschaft wegen der Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig auf günstige 

bzw. ungünstige Marktverhältnisse reagieren, sondern ist rückläufigen Aktienkursen während 

der Bezugsfrist ausgesetzt, die zu einer für die Gesellschaft ungünstigen 

Eigenkapitalbeschaffung führen können. 
�

Für diesen Fall eines vollständigen Ausschlusses des Bezugsrechts gilt gemäß § 221 Abs. 4 

S. 2 AktG die Bestimmung des § 186 Abs. 3 S. 4 AktG sinngemäß. Die dort geregelte 

Grenze für Bezugsrechtsausschlüsse von 10 % des Grundkapitals ist nach dem 

Beschlussinhalt einzuhalten. Aus § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ergibt sich, dass der Ausgabepreis 



den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreiten darf. Hierdurch soll sichergestellt werden, 

dass eine nennenswerte wirtschaftliche Verwässerung des Wertes der Aktien nicht eintritt. 

Ob ein solcher Verwässerungseffekt bei der bezugsrechtsfreien Ausgabe von Wandel- bzw. 

Optionsanleihen eintritt, kann ermittelt werden, indem der hypothetische Börsenpreis der 

Wandel- bzw. Optionsanleihen nach anerkannten, insbesondere finanzmathematischen 

Methoden errechnet und mit dem Ausgabepreis verglichen wird. Liegt nach pflichtgemäßer 

Prüfung dieser Ausgabepreis nur unwesentlich unter dem hypothetischen Börsenpreis zum 

Zeitpunkt der Begebung der Wandel- oder Optionsanleihen, ist nach dem Sinn und Zweck 

der Regelung des § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ein Bezugsrechtsausschluss wegen des nur 

unwesentlichen Abschlags zulässig. Der Beschluss sieht deshalb vor, dass der Vorstand vor 

Ausgabe der Wandel- bzw. Optionsanleihen nach pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung 

gelangen muss, dass der vorgesehene Ausgabepreis zu keiner nennenswerten 

Verwässerung des Wertes der Aktien führt. Damit würde der rechnerische Marktwert eines 

Bezugsrechts auf beinahe Null sinken, so dass den Aktionären durch den 

Bezugsrechtsausschluss kein nennenswerter wirtschaftlicher Nachteil entstehen kann. 

Soweit es der Vorstand in der jeweiligen Situation für angemessen hält, sachkundigen Rat 

einzuholen, kann er sich der Unterstützung durch Experten bedienen. So können die die 

Emission begleitenden Konsortialbanken dem Vorstand in geeigneter Form versichern, dass 

eine nennenswerte Verwässerung des Wertes der Aktien nicht zu erwarten ist. Auch durch 

ein unabhängiges Kreditinstitut oder einen Sachverständigen kann dies bestätigt werden. 

Unabhängig von dieser Prüfung durch den Vorstand ist eine marktgerechte 

Konditionenfestsetzung und damit die Vermeidung einer nennenswerten Wertverwässerung 

im Falle der Durchführung eines Bookbuilding-Verfahrens gewährleistet. Bei diesem 

Verfahren werden die Options- bzw. Wandelschuldverschreibungen zwar zu einem festen 

Ausgabepreis angeboten; jedoch werden einzelne Bedingungen der Options- bzw. 

Wandelschuldverschreibungen (z.B. Zinssatz und Wandlungs- bzw. Optionspreis) auf der 

Grundlage der von Investoren abgegebenen Kaufanträge festgelegt und so der Gesamtwert 

der Anleihe marktnah bestimmt. All dies stellt sicher, dass eine nennenswerte Verwässerung 

des Wertes der Aktien durch den Bezugsrechtsausschluss nicht eintritt.  
�

Außerdem haben die Aktionäre die Möglichkeit, ihren Anteil am Grundkapital der 

Gesellschaft auch nach Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten jederzeit durch 

Zukäufe von Aktien über die Börse aufrecht zu erhalten. Demgegenüber ermöglicht die 

Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss der Gesellschaft marktnahe 

Konditionenfestsetzung, größtmögliche Sicherheit hinsichtlich der Platzierbarkeit bei Dritten 

und die kurzfristige Ausnutzung günstiger Marktsituationen.  
 
 
11. Wahlen zum Aufsichtsrat 
 



Die Mitglieder des Aufsichtsrates, Herr Freiherr Andreas-Georg von Zobel zu Giebelstadt 

und Herr Christoph Weller, haben erklärt, dass sie ihr Mandat als Aufsichtsratsmitglieder 

mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 29. Dezember 2009 gemäß § 9 Abs. 

2 der Satzung niederlegen. Aus diesem Grund stehen Wahlen zum Aufsichtsrat an. 

 

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 96 Abs. 1, 6. Fall, 101 Abs. 1 AktG ausschließlich 

aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen und besteht gemäß § 8 Abs. 1 der 

Satzung aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden.  
 

a) Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Ralf Elender, Rechtsanwalt, wohnhaft in 

Starzhausen, in den Aufsichtsrat zu wählen, und zwar gemäß § 9 Abs. 1 der 

Satzung für den Rest der Amtszeit des ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieds, 

also für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die 

Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 beschließt. 
 

Herr Ralf Elender gehört den folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten an: 
 

- Telematik und Telemetrie Netcom Datenservice und Vertriebs AG, Grünwald 

- RESIDIA ASSET MANAGEMENT AG, Grünwald 

- Alexander Equity Venture AG, Grünwald 
 

Er gehört keinen vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien anderer 

Unternehmen an. 
 

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.   
 

b) Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Björn Jahnke, Unternehmensberater, wohnhaft 

in München, in den Aufsichtsrat zu wählen, und zwar gemäß § 9 Abs. 1 der 

Satzung für den Rest der Amtszeit des ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieds, 

also für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die 

Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 beschließt. 
 

Herr Björn Jahnke gehört keinen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder 

vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien anderer Unternehmen an. 
 

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.   
 
 
12. Beschlussfassung über Satzungsänderungen aufgrund des Gesetzes zur 

Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) 
 
Das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) ist am 4. August 2009 

im Bundesgesetzblatt verkündet worden und trat am 1. September 2009 in Kraft. Es 

enthält neue Regelungen u.a. hinsichtlich der Einberufung, der Vorbereitung und der 



Stimmabgabe in der Hauptversammlung. Die Satzung der Pfandfinanz Holding AG soll 

daher an die künftige Rechtslage angepasst werden. Deshalb schlagen Vorstand und 

Aufsichtsrat vor, folgende Satzungsänderungen zu beschließen: 
 

a) § 14 Absatz 4 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 
 

„(4)  Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 

sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft anmelden 

und ihre Berechtigung nachweisen. Die Anmeldung muss der Gesellschaft 

unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs 

Tage vor der Versammlung zugehen. Der Tag des Zugangs ist nicht 

mitzurechnen.“ 
 

b) § 14 Absatz 5 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 
 

„(5)  Als Berechtigungsnachweis nach Absatz 4 ist ein in Textform (§ 126b BGB) in 

deutscher oder englischer Sprache erstellter besonderer Nachweis des 

Anteilsbesitzes durch ein Depotführendes Kredit- oder 

Finanzdienstleistungsinstitut zu erbringen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes 

hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung zu beziehen und 

muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten 

Adresse mindestens sechs Tage vor der Versammlung zugehen. Der Tag des 

Zugangs ist nicht mitzurechnen. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die 

Teilnahme an der Versammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als 

Aktionär nur, wer diesen Nachweis erbracht hat.“ 
 
 
 
 
Teilnahme an der Hauptversammlung 
Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, müssen die Berechtigung zur 

Teilnahme an der Hauptversammlung nachweisen. Als Nachweis der Berechtigung zur 

Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist ein in Textform 

erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch ein zur Verwahrung von 

Wertpapieren zugelassenes Institut erforderlich und ausreichend; der Nachweis muss in 

deutscher oder englischer Sprache verfasst sein. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 

21. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen Dienstag, 8. Dezember 2009 und muss 

der Gesellschaft unter der nachfolgenden Adresse spätestens am Dienstag, 22. Dezember 

2009 zugehen:  
 
Pfandfinanz Holding AG  

c/o UBJ. GmbH 

Haus der Wirtschaft 



Kapstadtring 10 

22297 Hamburg  

Telefax: +49-(0)40-6378-5423 

 
 
Stimmrechtsvertretung 
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr 

Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel 

durch die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder durch eine andere Person 

ihrer Wahl, ausüben lassen. Sofern es sich bei dem Bevollmächtigten nicht um ein 

Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere in § 135 AktG gleichgestellte 

Person handelt, bedarf es zur Ausübung des Stimmrechts der Vorlage einer Vollmacht in 

Textform am Tage der Hauptversammlung. Entsprechende Vordrucke erhalten die Aktionäre 

zusammen mit der Eintrittskarte. 
 
Wir bieten unseren Aktionären als besonderen Service an, den von der Gesellschaft 

benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung 

zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen wollen, müssen diesem in jedem Fall 

Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts mit Hilfe des vorbereiteten 

Weisungsformulars erteilen. Diese Vollmachten und Weisungen sind zusammen mit der 

Eintrittskarte zur Hauptversammlung bis spätestens 23. Dezember 2009 (Eingangsdatum bei 

der Gesellschaft) an die folgende Anschrift zu senden: 
 
Pfandfinanz Holding AG  

c/o UBJ. GmbH 

Haus der Wirtschaft 

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 

Fax:  +49(0)40 63785423 

E-Mail-Adresse: hv@ubj.de 
 
Formulare für die Vollmachten und Weisungen für den Stimmrechtsvertreter können bei der 

Gesellschaft angefordert werden und stehen zudem unter http://www.pfandfinanz.de zum 

Download bereit. 
 
 
Anfragen und Anträge von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung: 
Anfragen sowie eventuelle Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag der Verwaltung 

zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Absatz 1 Aktiengesetz und 



Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG sind bis zum Montag, 14. Dezember 

2009 ausschließlich zu richten an: 
 
Pfandfinanz Holding AG 

Investor Relations – HV 2009 

Föhringer Allee 11 

85774 Unterföhring 

Fax: +49(0)89 94385079 
 
Anträge von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung, die rechtzeitig unter dieser Adresse 

eingegangen sind, und eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden den anderen 

Aktionären im Internet unter http://www.pfandfinanz.de zugänglich gemacht. Anderweitig 

adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. 
 
 
Unterföhring, im November 2009 
 
Der Vorstand 


